
56,22 m
über DHHN

49,88 m
über DHHN

59,86 m
über DHHN

60,93 m
über DHHN

70,92 m
über DHHN

MW

GG

Bodendenkm
al

"Parchim
er Landw

ehr"

GGB

FFH-Gebiet
2636-301

L

L

MW

PV
SO

GRZ 0,75
H min 0,7 m
H max 4,0 m

-

über Geländeoberkante

MW

GG

SO
PV

GRZ 0,75

min 0,7 m
H max 4,0 m

-H

1
1

1

29

2

28

428

3

219

218

174

W
eg an der Landwehr

Gemarkung
Kiekindemark
Flur 3

unb

Acker

Gemarkung
Spornitz
Flur 12

Auf dem Parchimer Felde

Lange Wiesen

404

401

217

179

398

413

212/2

213

402

407/2

395

397400

214/2

214/1

204

210
211

201

216

205

199

208

406

399

411

175/2

408

412

410

209

207

198

200

182

178
176175/1

206

212/1

403

202
203

215

180
181

177

4

27

Gemarkung
Spornitz
Flur 6

73,63 m
über NHN

5,0
0

15

30,00

20,00

20,00

10,00
10,00

10,00

10,00

7,0
0

3,0
0

3,00

7,00

5,00

5,0
0

5,00

16

5,00

GG

MW

8,00

5,00

MW 1

MW

130

130

130

MW 1

MW 1

KS

KS

KS

KS

~ 30 m

40

14

7,0
0

3,0
0

5,0
0

KS

min H max-H

GRZ 0,75

SO
PV

Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15
und Abs. 6 BauGB

Private Grünfläche

Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen

Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Sonstiges Sondergebiet Erneuerbare Energien § 11 Abs. 2 BauNVO
hier: Photovoltaik

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB
§ 16 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Höhe baulicher Anlagen in Meter als Mindest-und Höchstmaß
über bestehendem Gelände

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 und § 23 BauNVO 

Baugrenze

Zweckbestimmung:

GestaltungsgrünGG

Flächen für die Landwirtschaft und  Wald § 9 Abs. 1 Nr. 18
und Abs. 6 BauGB

Flächen für den Wald

KS

MW

Krautsaum

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Flächen für Maßnahmen zum  Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Zweckbestimmung:

Extensive Mähwiese

Maßangabe in Meter

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des § 9 Abs. 7 BauGB
Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, § 1 Abs. 4 BauNVO
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Archäologisches Bodendenkmal § 2 DSchG M-V
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Geländeoberfläche

1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und § 11 BauNVO)
In den sonstigen Sondergebieten mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ (SO PV) sind bauliche
Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie, hier Photovoltaikanlagen bestehend aus
Unterkonstruktion und Solarmodulen, zulässig. Außerdem zulässig sind für den Betrieb der
Photovoltaikanlage notwendige Betriebseinrichtungen wie Wechselrichter, Trafostationen und
sonstige Nebenanlagen wie Stromspeicher, Zuwegungen, Leitungen, Einfriedungen usw.

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren
Durchführung sich der Vorhabenträger im Rahmen des Durchführungsvertrages verpflichtet.

Die Festsetzung des Sonstigen Sondergebietes „Photovoltaik“ (SO PV, gem. § 11 Abs. 2 BauNVO)
endet nach endgültiger Aufgabe der Nutzung des Plangebiets für den Betrieb einer
Photovoltaik-Freiflächenanlage (PVA), etwa wegen endgültiger Betriebseinstellung der PVA. Als
Nachnutzung wird eine Fläche für die Landwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB) festgesetzt.

2. Höhe baulicher Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)
2.1 In den sonstigen Sondergebieten mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ (SO PV) wird eine

minimale Höhe von 0,7 m festgesetzt. Die maximale Höhe der Solarmodule und Nebenanlagen
wird auf 4 m beschränkt.

2.2 Wettermasten dürfen ausnahmsweise eine max. Höhe von 8 m aufweisen.

2.3 Die Festsetzungen erfolgen durch die Höhenangaben über der bestehenden Geländeoberfläche.
Diese kann gem. Ziff. 4.9 geringfügig angepasst werden.
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3. Führung von Versorgungsleitungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Die Verlegung von Erdkabeln ist auf allen Flächen der sonstigen Sondergebiete zulässig, sofern
eine Verlegung nicht innerhalb der Kronentraufbereiche der Überhälter zzgl. eines
Schutzabstandes von 1,5 m erfolgt.

Im Bereich der Bodendenkmale im Teilgebiet B ist die Verlegung von Erdkabeln unzulässig.

4. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
4.1 Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem

Entwicklungsziel „Krautsaum" (KS) sind gem. der Maßnahmenvariante 2.22 der HzE (Hinweise zur
Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern) durch Selbstbegrünung zu einem den Feldhecken
vorgelagertem Krautsaum zu entwickeln und durch Mahd alle 1 bis 3 Jahre zu pflegen.

4.2 Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem
Entwicklungsziel „Extensive Mähwiese“ (MW) sind durch Initialsaat mit einer standortgerechten
arten- und regionaltypischen Saat auf 50 % der Fläche als eine extensive Mähwiese zu entwickeln
und zu pflegen (Maßnahme 2.31 der HzE). Eine Mahd oder extensive Beweidung dieser
Maßnahmenflächen ist erst ab dem 1. September zulässig.

4.3 Die Maßnahmen- und Anpflanzflächen im Geltungsbereich sind während der Bauphase durch
geeignete Absperrungen (z. B. Bauzaun) auszugrenzen oder durch das Auslegen von
Bodenschutzmatten zu schützen. Die Grenzen der Maßnahmenflächen sind auch während des
Betriebs des Solarparks eindeutig zu kennzeichnen (z. B. durch Eichenspaltpfähle).

4.4 Der Einsatz von Düngemitteln oder chemischen Unkrautvernichtungsmitteln sowie eine
Bodenbearbeitung sind auf allen Anpflanz- und Maßnahmenflächen sowie im Sonstigen
Sondergebiet unzulässig.

Die Reinigung der Photovoltaikmodule darf nicht mit Reinigungsmitteln erfolgen.

4.5 Bauliche Anlagen jeglicher Art, Bodenversiegelungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie
Lagerplätze sind im Bereich der Maßnahmenflächen unzulässig.

4.6 In den Randbereichen der Maßnahmenfläche mit der Zweckbestimmung „Extensive Mähwiese 1“
(MW 1) im Teilgebiet B sowie innerhalb der Maßnahmenfläche mit der Zweckbestimmung
extensive Mähwiese (MW) entlang der nördlichen Straßenbegrenzungslinie des Weges
"Dreeschdamm" im Teilgebiet A sind Einfriedungen ausnahmsweise zulässig.

4.7 Das anfallende Niederschlagswasser ist im Plangebiet zu versickern. Die Wege im sonstigen
Sondergebiet sowie die Zufahrten sind aus versickerungsfähigem Material herzustellen.

4.8 Der Geländeverlauf ist zu erhalten. Bodenaushub ist flächenintern zu verwenden.

4.9 Notwendige Zäune, die zum Schutz der Anlage errichtet werden müssen, dürfen eine Höhe von
2,20 m über Boden nicht überschreiten. Der Bodenabstand des Zaunes hat mindestens 20 cm zu
betragen.

4.10 Als Ausgleich für den Entfall der Brutreviere von neun Feldlerchenpaaren ist vorgezogen eine
geeignete Ersatzfläche herzustellen (CEF-Maßnahme). Die Fläche ist der Selbstbegrünung zu
überlassen und als extensive magere Mähwiese zu pflegen (Maßnahme 2.31 der HzE, s. Hinweise
Ziff. 6 "Externe Ausgleichsfläche").

4.11 Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem UV-armen, insektenfreundlichen,
energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen Licht mit geringen Blauanteilen im
Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur zulässig.

5. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und Bindungen für
Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a + b BauGB)
5.1 Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind gemäß

der Maßnahme 2.21 der HzE zu einer 3-reihigen naturnahen Feldhecke zu entwickeln. Vorgelagert
ist ein Krautsaum zu entwickeln (s. textliche Festsetzung Ziffer 4.1).

5.2 Die unversiegelten Flächen in den festgesetzten sonstigen Sondergebieten mit der
Zweckbestimmung „Photovoltaik“ sind durch Selbstbegrünung als Grünfläche zu entwickeln
(s. Maßnahmen 8.3 der HzE) und extensiv durch Beweidung oder Mahd zu pflegen. Eine Mahd ist
erst ab dem 01.07. zulässig.

5.3 Alle anzupflanzenden oder mit einem Erhaltungsgebot versehenen Vegetationselemente sind auf
Dauer zu erhalten. Abgänge sind in gleicher Art und Qualität zu ersetzen.

Hinweise
1. Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
DIN-Vorschriften) können beim Amt Parchimer Umland, Walter-Hase-Str. 42, 19370 Parchim
eingesehen werden.

2. Bodendenkmäler

2.1 Im Bereich des Vorhabens befinden sich Bodendenkmäler, welche gem. § 5 Abs. 2 DSchG M-V
geschützt sind und nicht verändert werden dürfen.

Westlich des Teilgebietes B grenzt die mittelalterliche Parchimer Landwehr an. Die Landwehr ist als
obertägig sichtbares Bodendenkmal bis auf einige Durchbrüche an Straßen und der
mecklenburgischen Südbahn vollständig erhalten. Die Landwehr besteht im Regelfall aus einem
Wall und vorgelagerten Gräben. Teilweise ist jedoch nur ein stadtseitiger Graben vorhanden.
Landwehren besitzen einen besonderen Zeugniswert für die Geschichte des Landes im Mittelalter
und für die gesellschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit. Insofern sprechen gewichtige Gründe des
Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes (§ 7
Abs. 4 DSchG M-V).

Darüber hinaus befinden sich in den gekennzeichneten Bereichen im Süden der Teilfläche B
weitere Bodendenkmäler. Angesichts der in der Umgebung des Vorhabens bekannten
Bodendenkmäler, muss mit dem Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter
Bodendenkmäler gerechnet werden. Auch diese Bodendenkmäler sind gemäß § 5
Abs. 2 DSchG M-V geschützt.

2.2 Auf den fachgerechten Umhang mit Bodendenkmälern ist gemäß den Ausführungen in der
Begründung (Kap. 9.2 und 11.1.10) zu achten.

3. Bodenschutz

3.1 Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wird gem. den Anforderung des §28 Tabelle 3
Bundes-Bodenschutz- und  Altlastenverordnung (BBodSchV) errichtet. Es liegt ein
Bodenschutzkonzept vor.

3.2 Im Zuge der Maßnahme sind die Vorgaben des BauGB (§ 202 - Schutz des humosen
Oberbodens), der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, §§ 6-8), des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 7 - Vorsorgepflicht) sowie des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG u.a. § 2 und § 6) einzuhalten.

4. Artenschutz
4.1 Die im Artenschutzbericht, erstellt vom Büro Plangemeinschaft Mensch und Umwelt mit Stand vom

21.07.2023, genannten Maßnahmen und Regelungen sind zu beachten.

4.2 Bauzeitenregelung und Baubeschränkungen

Die Bauarbeiten dürfen nur zwischen dem 01.09. und dem 15.03. beginnen, um die Bruten der
Feldlerche zu schützen. Bei Nachweis über die Nicht-Besiedlung der betreffenden Teilfläche kann
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde von der Bauzeitenregelung abgewichen
werden.

4.3 Ausgleich Ersatzhorst Fischadler

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote des § 44 BNatSchG in Bezug auf den Fischadler ist
der künstliche Fischadler-Horst inmitten des Vorhabengebietes B im Zeitraum 01.10. bis 21.01. vor
Beginn der Bauarbeiten abzubauen und östlich und westlich des Teilgebiet B jeweils ein
Ersatzhorst für den Fischadler, z. B. auf den bestehenden Strommasten, zu errichten.

5. Brandschutz
(§ 14 LBauO M-V i.V.m. BrSchG M-V)

5.1 Die Zugänge, Zufahrten und öffentlichen Verkehrsflächen für Feuerwehren müssen mindestens in
einer Breite von 3,5 m und für eine Achslast von 10 t (zulässiges Gesamtgewicht 16 t) in
Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle hergerichtet werden.

5.2 Die Einzäunung der Anlage mit einer Toranlage ist als Zufahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr über
eine Feuerwehrschließung sicherzustellen.

5.3 Die genannten Punkte haben der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ zu entsprechen

5.4 Für die PV-Anlage Spornitz ist die Löschwasserversorgung mit 48 m³ über 2 Stunden oder 96 m³
über 2 Stunden statisch sicherzustellen. Eine graphische Darstellung erfolgt im Rahmen der
Ausführungsplanung auf Basis der tatsächlich gewählten Komponenten s. Erklärung zum
Brandschutz.

6. Wundstreifen Wald
Innerhalb der Waldschutzstreifen ist zu dem vorhandenen Wald dauerhaft ein Wundstreifen von
mindestens einem Meter Breite durch Bodenbearbeitung frei von jedem brennbaren Material zu
halten.

7. Externe Ausgleichsfläche

Der Verlust von Lebensräumen der Feldlerche ist im Rahmen eines vorgezogenen
artenschutzrechtlichen Ausgleichs auf den Flurstücken 132 und 133, Flur 11, Gemarkung Spornitz,
zu kompensieren.
Die Fläche ist ist der Selbstbegrünung zu überlassen und als extensive Mähwiese zu pflegen
(Maßnahme 2.31 der HzE). Eine Mahd oder extensive Beweidung dieser Maßnahmenflächen ist
erst ab dem 1. September zulässig.

Externe Ausgleichsfläche nordwestlich des Teilgebietes A
Quelle: Geoptortal MV
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Teil A -  Planzeichnung

Satzung der Gemeinde Spornitz über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 - "Solarkraftwerk Spornitz"

Verfahrensstand nach BauGB
§4(1)§3(1)

Stand: 10.01.2025 / SR

§3(2)

Übersichtskarte

§10§4(2)

M.1:45000

P-Nr.: 22 / 1436

Hiermit wird bestätigt, dass die vorliegende digitale Fassung mit der
Ausfertigungsfassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8
"Solarkraftwerk Spornitz" der Gemeinde Spornitz übereinstimmt.
Auf Anfrage beim Amt Parchimer Umland - Bauamt - kann die Übereinstimmung
der digitalen Fassung mit der Originalurkunde bestätigt werden.

Es gilt die BauNVO i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S.3786)

Ingenieurgesellschaft  mbH
Beratende Ingenieure (VBI)

23843 Bad Oldesloe
Paperbarg 4
Tel.: 0 45 31 / 67 07 - 0
Fax: 0 45 31 / 67 07 - 79
E-mail: oldesloe@gsp-ig.de
Internet: www.gsp-ig.de

G O S C H    &   P R I E W E

Kreis Ludwigslust-Parchim

Satzung der Gemeinde Spornitz über
den vorhabenbezogenen

Bebauungsplan Nr. 8
"Solarkraftwerk Spornitz"

Planzeichenerklärung Teil B  -  Text

Satzung
Aufgrund des § 10 i.V.m. § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 5 der Kommunalverfassung
für das Land  Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschlussfassung durch die
Gemeindevertretung vom 30.01.2025 folgende Satzung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
8 "Solarkraftwerk Spornitz",  bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan als separater Bestandteil, erlassen.
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Plangrundlage:
Vermessungsbüro Roland Hitschler

Flörkestraße 29

19370 Parchim

Stand 28.06.2022

Gemeinde: Spornitz

Gemarkung: Spornitz
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M.1:2000

Teilgebiet A

M.1:2000

M.1:1000

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 07.09.2022. Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 28.10.2022 durch Veröffentlichung
im "Amtliches Mitteilungsblatt" Amt Parchimer Umland Nr. 10 / 19 Jahrgang und im Internet  unter
"www.amt-parchimer-umland.de" erfolgt.

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stellen ist gem. § 17 Abs. 1 des LaPlG
M-V beteiligt worden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB wurde in der Zeit vom
10.11.2022 bis 16.12.2022 durchgeführt.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 25.10.2022 unterrichtet und zur Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert.

5. Die Gemeindevertretung hat am 17.10.2023 den Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 8 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 08.11.2023 unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

7. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan als separater Bestandteil,
sowie die Begründung haben in der Zeit vom 10.11.2023 bis 11.12.2023 im Amt Parchimer Umland,
Walter-Hase-Straße 42, 19370 Parchim, während folgender Zeiten: Mo. bis Fr. in der Zeit von 8:00
Uhr bis 12:00 Uhr sowie Mo. von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Di. von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Do.
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr und im Internet unter "www.amt-parchimer-umland.de/öffentlich" nach
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
geltend gemacht werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
unberücksichtigt bleiben können, am 27.10.2023 im "Amtliches Mitteilungsblatt" Amt Parchimer
Umland Nr. 10 / 20 Jahrgang und am 01.11.2023 im Internet unter "www.amt-parchimer-umland.de"
ortsüblich bekannt gemacht.

Spornitz, den 30.01.2025                                                                          gez. B. Gnadke
L.S. Siegel                                          ...................................

Bürgermeister

8. Der katastermäßige Bestand am .........................wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich
der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob
erfolgte. Die vollständige und lagerichtige Darstellung des Gebäudebestandes konnte nicht überprüft
werden. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

Parchim, den 20.03.2025    L.S. Siegel
                                                                                                                              gez. Hiltscher

.................................................................
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Verfahrensvermerke
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9. Die Gemeindevertretung  hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie
die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 07.05.2024 und
am 30.01.2025 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

10. Die Gemeindevertretung hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan als
separater Bestandteil, am 30.01.2025 als Satzung beschlossen und die Begründung durch
Beschluss gebilligt.

Spornitz, den 23.04.2025     L.S. Siegel                                          ...................................
                                                                      Bürgermeister

11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie
dem Vorhaben- und Erschließungsplan als separater Bestandteil, wird hiermit ausgefertigt und ist
bekannt zu machen.

Spornitz, den 23.04.2025      L.S. Siegel                                          ...................................
                                                                      Bürgermeister

12. Der Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 durch die Gemeindevertretung
sowie die Internetadresse der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und
zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten
eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind gemäß Hauptsatzung im
"Amtliches Mitteilungsblatt" Amt Parchimer Umland Nr. 05 / 22 Jahrgang am 30.05.2025 und im
Internet unter "www.amt-parchimer-umland.de" bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung
ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB und
§ 5 Kommunalverfassung M-V) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu
machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist
mithin am 30.05.2025 in Kraft getreten.

Spornitz, den 02.06.2025 L.S.  Siegel                                          ...................................
                                                                      Bürgermeister

13. Die Bebauungsplansatzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 ist gemäß § 5 Abs.
4 KV M-V nach Ausfertigung und Bekanntmachung der Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht
Landkreis Ludwigslust-Parchim) angezeigt worden.

Spornitz, den 06.06.2025   L.S.  Siegel                                          ...................................
                                                                      Bürgermeister

gez. B. Gnadke

gez. B. Gnadke

gez. B. Gnadke

gez. B. Gnadke
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